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im Jahresdurchschnitt unterschritten wird oder wenn der 
Prozeßverlauf, der Energieträgereinsatz oder eine andere 
wichtige der zugrunde gelegten Gegebenheiten entscheidend 
verändert wurde. Ungeachtet dessen ist eine technisch
ökonomisch begründete Energieverbrauchsnorm spätestens 
3 Jahre nach ihrer Bestätigung zu überarbeiten.

(5> Ausgearbeitete oder überarbeitete technisch-ökonomisch 
begründete Energieverbrauchsnormen sind vor dem General
direktor des Kombinats oder dem Leiter des dem Betrieb 
übergeordneten Organs zu verteidigen und von ihm zu bestä
tigen.

§8
(1) Erfahrungsstatistische Energieverbrauchsnormen be

stimmen den spezifischen Energieverbrauch auf 'der Grund
lage statistischer Analysen bereits abgelaufener Energieum- 
wandlungs- oder Energieanwendungsprozesse. Sie sind an
zuwenden, wenn der Energieverbrauch mit volkswirtschaft
lich vertretbaren Aufwendungen weder exakt meßtechnisch 
ermittelt noch technisch-ökonomisch begründet werden kann.

(2) Vorläufige Energie verb rauchsnormen bestimmen den 
spezifischen Energieverbrauch auf der Grundlage von Vor
ausberechnungen nach technischen Dokumentationen und Be
triebserfahrungen. Sie sind hauptsächlich bei der Einführung 
neuer Erzeugnisse oder Technologien anzuwenden.

§9

Energieverbrauchsnormen sind innerhalb einer Frist von 
3 Monaten festzusetzen oder zu ändern, wenn Anlagen in 
Dauerbetrieb gegangen sind, für die Energieverbrauchsnor
mative gelten.

§ 10

Die erforderlichen Einzelheiten zu §§ 7 bis 9 sind, soweit 
nichts anderes verbindlich geregelt ist, mit den Energieord
nungen gemäß § 34 der Verordnung festzulegen.

Zu § 51 Absätze 2 bis 4 der Verordnung:

§11

Die energetische und ökonomische Bewertung der Sekun
därenergiequellen ist auf der ßrundlage der mit den staat
lichen Plankennziffern vorgegebenen volkswirtschaftlichen 
Effektivitätskriterien, der Art und Weise des Anfalls der 
Sekundärenergie sowie betrieblichen oder territorialen Nut
zungsbedingungen und -möglichkeiten durchzuführen. §

§ 12

(1) Die Anzeige gemäß § 51 Abs. 3 Satz 2 der Verordnung 
hat
— die charakteristischen technischen und ökonomischen Pa

rameter sowie
— die durchgeführten Maßnahmen zur Erschließung betrieb

licher und territorialer Möglichkeiten der Nutzung

zu enthalten.

(2) Zur Sekundärenergienutzung sind Maßnahmen in den 
komplex-territorialen Energieplan aufzunehmen. Die Ener
giekombinate und die Arbeitsgruppe Rationelle Energie
anwendung beim Ministerrat sind verpflichtet, die Sekun

därenergienutzung über das Verfahren zur Entscheidung 
über den Energieträgereinsatz umfassend durchzusetzen. Die 
Energiekombinate haben für die gemäß Abs. 1 angezeigte 
Sekundärenergie geeignete Nutzer zu vermitteln. Die Energie
kommissionen der Räte der Bezirke und Kreise unterstützen 
die Energiekombinate bei der Durchsetzung der Maßnahmen 
zur Nutzung der Sekundärenergie.

(3) Die Unterstützung der Energiekommissionen besteht 
insbesondere darin, daß sie

— im Hinblick auf die dem jeweiligen Rat unterstellten 
Betriebe sowie die Genossenschaften und privaten Hand
werker und Gewerbetreibenden für die Anzeige der nicht 
eingesetzten Sekundärenergie sorgen;

— im eigenen Verantwortungsbereich und im ganzen Terri
torium neue Anwendungsmöglichkeiten und Anwender 
von Sekundärenergie fördern.

§ 13

Bei Abgabe von Sekundärenergie an andere Energieabneh
mer sind die wechselseitigen Beziehungen zwischen dem 
Energielieferer und dem Energieabnehmer vertraglich zu 
regeln. Die Rechtsvorschriften über gemeinsame Investitio
nen bleiben im übrigen unberührt.

Zu § 61 der Verordnung:

§ 14

(1) Planmäßige Kontrollen sind dem Leiter des Kontrol
lierten grundsätzlich 14 Tage vor Beginn der Durchführung 
schriftlich mit Angabe der Kontrollschwerpunkte anzukün
digen.

(2) Die Kontrolle ist beim Leiter des Kontrollierten durch 
den Leiter der Kontrollgruppe zu eröffnen und mit einer 
Auswertung abzuschließen. Die Ergebnisse der Kontrolle sind 
in einem Protokoll niederzulegen.

(3) Das Kombinat des Kontrollierten oder das ihm über
geordnete oder für seine Anleitung zuständige Organ ist 
vom Ergebnis der Kontrolle zu unterrichten.

(4) Kontrollergebnisse, die für die Erfüllung der territo
rialen energiewirtschaftlichen Aufgaben der Räte der Be
zirke oder Kreise Bedeutung haben, sind den entsprechen
den Energiekommissionen zur Verfügung zu stellen.

Zu § 62 der Verordnung:

§15 .

(1) Schwerwiegende Verletzungen energiewirtschaftlicher 
Pflichten sind insbesondere

1. Energieverschwendung;
2. wesentliche Versäumnisse bei der Leitung der energie

wirtschaftlichen Arbeiten des Verantwortungsbereiches; .
3. wesentliche Überschreitung oder Unterschreitung der 

Normative für Vorräte an festen Brennstoffen oder flüs
sigen Energieträgern;

4. wesentliche Versäumnisse bei der Arbeit mit energie
wirtschaftlichen Normen und Kennziffern;

5. grobe Verstöße gegen die ordnungsgemäße Betriebsweise 
der Energieanlagen;

6. grobe Verstöße gegen die verbindliche Bauweise und 
Ausrüstung bei energieintensiven Anlagen sowie bei 
Bauwerken in bezug auf die energetische Qualität.


